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der Fassung der Bekanntmachung vom 1. April 1980 
(Amtsbl. S. 548), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 9. Oktober 2013 (Amtsbl. I S. 292), wird als § 4 
eingefügt:

„§ 4
Berücksichtigung von Teilzeitbeschäftigungen mit 

weniger als der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit
(1) Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung mit weniger als 
der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit sind ab dem 
17. Mai 2002 als Dienstzeit im Sinne des § 3 Absatz 1 
Nummer 2 zu berücksichtigen. Am 28. April 2016 be-
reits festgesetzte Dienstzeiten sind unter Berücksichti-
gung des Satzes 1 neu zu berechnen und festzusetzen.
(2) Ergibt sich aufgrund des Absatzes 1, dass der Tag 
des Dienstjubiläums bereits verstrichen ist, ohne dass 
dem Beamten eine Jubiläumszuwendung für dieses Ju-
biläum gewährt wurde, so gilt als Tag dieses Dienstju-
biläums im Sinne der §§ 7 und 8 der erste Tag des auf 
die Feststellung folgenden Monats.“

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft.

Saarbrücken, den 24. März 2016

Die Regierung des Saarlandes:

Die Ministerpräsidentin
Kramp-Karrenbauer

Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Verkehr

Rehlinger

Der Minister für Finanzen und Europa
Toscani

Der Minister für Inneres und Sport
Bouillon

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie

Bachmann

Der Minister der Justiz
Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost

Der Minister für Bildung und Kultur
Commerçon

102 Verordnung über das Naturschutzgebiet  
 „Kasbruch“ (N 6609-302)

Vom 24. März 2016

Auf Grund des § 20 Absätze 1 und 3 des Saarländi-
schen Naturschutzgesetzes vom 5. April 2006 (Amts-

bl. S. 726) in Verbindung mit § 22 Absätze 1 und 2, 
§§ 23 und 32 Absätze 2 und 3 des Bundesnaturschutz-
gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in der 
jeweils geltenden Fassung verordnet das Ministerium 
für Umwelt und Verbraucherschutz:

Präambel
Natura 2000-Gebiete sind Bestandteil eines europa-
weit verpflichtenden Schutzge bietsnetzes zum Schutz 
besonderer Lebensräume und Arten. Die Mitgliedstaa-
ten haben für ihren Anteil an Natura 2000-Gebieten 
Maßnahmen zu ergreifen, um diese Gebiete als beson-
dere Schutzgebiete endgültig unter Schutz zu stellen.

Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist der länder-
übergreifende Schutz gefähr deter wild lebender Pflan-
zen- und Tierarten zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt (Biodiversität), das heißt der Vielfalt der Arten, der 
genetischen Vielfalt und der Viel falt der Ökosysteme.

Ziel der Natura 2000-Gebiete ist ausdrücklich nicht die 
Aufgabe der Nutzung, son dern der Erhalt artenreicher, 
naturnah bewirtschafteter Kulturlandschaften mit ihrer 
hohen Artenvielfalt. Die Landbewirtschaftung ist also 
erwünscht und oftmals notwendig um den „günstigen 
Erhaltungszustand“ der natürlichen Lebensräume und 
Arten zu ge währleisten.

Der Betrachtungs- und Beurteilungszeitraum be-
gann dabei jeweils mit der Anerken nung eines Natura 
2000-Gebietes durch die EU-Kommission.

Grundstückseigentümer und Bewirtschafter haben die 
Aufgabe durch eine verant wortliche Nutzung der Flä-
chen dazu beizutragen, dass sich der ökologische Zu-
stand nicht verschlechtert (Verschlechterungsverbot).

Die Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes wird 
vorrangig durch Regelungen zur Bewirtschaftung in 
der Verordnung gesichert. Die weiteren Erhaltungszie-
le – Wie derherstellung und Entwicklung eines günsti-
gen Erhaltungszustandes – sollen in erster Linie durch 
einen mit den Bewirtschaftern abgestimmten Manage-
mentplan erreicht werden.

Ein wirkungsvolles Gebietsmanagement ist für den er-
folgreichen Schutz der Lebens räume und Arten unver-
zichtbar.

Regelungen, die die Landbewirtschaftung einschrän-
ken, werden durch finanzielle Hilfen für die Bewirt-
schafter sinnvoll ergänzt.

Die Europäische Union eröffnet durch die Verab-
schiedung der Agenda 2000 finan zielle Möglichkei-
ten für landwirtschaftliche Betriebe, die durch eine 
naturschutzge rechte Wirtschaftsweise auch in FFH- 
und Vogelschutzgebieten zur Erhaltung von Lebens-
raumtypen und Arten beitragen.

Fördermöglichkeiten bestehen grundsätzlich durch den 
Europäischen Landwirt schaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes (ELER) und das Finanzie-
rungsinstrument für die Umwelt (LIFE).

Um den an die Natura 2000-Gebiete gestellten Erwar-
tungen gerecht zu werden, ist in den Natura 2000-Richt-
linien geregelt, dass alle sechs Jahre in den Mitglied-
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§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach Ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Verordnung über das Naturschutzgebiet „Kas-
bruch“ vom 20. Februar 1998 (Amtsbl. S. 352) in der 
derzeit geltenden Fassung außer Kraft. Auf den in § 1 
dieser Verordnung bezeichneten Flächen tritt gleichzei-
tig die Verord nung über die Landschaftsschutzgebiete 
im Landkreis Neunkirchen vom 30. September 1988 

(Amtsbl. S. 1063) in der derzeit geltenden Fassung au-
ßer Kraft.

Saarbrücken, den 24. März 2016

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost
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